


Arbeitsvertrag

zwischen

[bookmark: _Hlk93312386][bookmark: _Hlk93439431]Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST), Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich
(Arbeitgeberin)
und

Roland Kriemler, Glärnischstrasse 8, 8853 Lachen
(Arbeitnehmer)

****
Präambel
Die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer nahmen eine Gesamtbetrachtung des zwischen den Parteien bestehenden Arbeitsverhältnisses vor und wünschten, dieses den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Vorliegender Arbeitsvertrag ersetzt alle bisherigen Arbeitsverträge sowie allfällige diesbezüglich bestehende schriftliche oder mündliche Nebenabreden zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer, insbesondere den Arbeitsvertrag vom 1. April 2015, vollumfänglich. 

1. Pensum und Tätigkeitsbereich 
Der Arbeitnehmer wird von der Arbeitgeberin in einem Pensum von 80% als Geschäftsführer angestellt. Der Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers richtet sich nach separatem Pflichtenheft.

2. Vertragsbeginn und -dauer
Der Arbeitnehmer ist seit dem 1. April 2015 für die Arbeitgeberin tätig. 
Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und kann unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalendermonats ordentlich gekündigt werden. Es endet in jedem Falle am Ende des Monats, in dem der Arbeitnehmer das gesetzlich geltende Pensionsalter erreicht hat.

3. Arbeitsort
Vertraglicher Arbeitsort ist der Wohnort des Geschäftsführers. Zudem bestehen Büroräumlichkeiten an der Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich. Der Arbeitnehmer arbeitet 60-80% seines Pensums von seinem Wohnort aus, 20-40% in den Büroräumlichkeiten. 	Comment by Roland Kriemler: Der Arbeitsort entspricht dem Wohnort des GF (dies ist seit 2015 der Fall und soll auch nicht geändert werden). Siehe auch «Rahmenbedingungen Geschäftsleitung» Fn 3.	Comment by Kalbermatten Christa: Ergebnis Rücksprache mit Steuerexperte:
Wichtig ist zu wissen, ob KGAST als Verein steuerbefreit ist oder nicht. 
Wird Wohnort des Arbeitnehmers als Arbeitsort vorgesehen, müsste man eigentlich Sitz des Vereins auch dorthin verlegen. Falls es dabei um eine Sitzverlegung von ZH nach SZ geht, könnte dies steuerlich interessant sein. Je nach Arbeitsort, wird die Entschädigung von CHF 600.- nach 8.2.6 auch steuerlich unterschiedlich betrachtet. 

4. Arbeitsplatz am Wohnort des Geschäftsführers
Die Tätigkeit am Wohnort des Arbeitnehmers erfolgt auf Wunsch des Arbeitnehmers hin. Dem Arbeitnehmer steht zusätzlich jederzeit ein Arbeitsplatz in den Büroräumlichkeiten zur Verfügung.
Der Arbeitnehmer hat seinen Arbeitsplatz am Wohnort selbst eingerichtet. Er stellt sicher, dass sein der Arbeitsplatz adäquat eingerichtet ist. Insbesondere hat er sich so organisiert, dass Privat- und Berufssphäre getrennt sind und ein ungestörtes Arbeiten gewährleistet ist.
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. Er ist verpflichtet, vertrauliche Daten und Informationen so zu sichern, dass Dritte, einschliesslich Familienangehöriger, keinen Zugang erhalten. Pass- und Codewörter sowie Prozeduren zur Benutzung von Netzen, elektronischen Mailsystemen und Rechnern dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder leicht zugänglich aufbewahrt werden (siehe auch BC Plan).

5. Arbeitszeit
Der Arbeitnehmer stellt der Arbeitgeberin seine gesamte Arbeitskraft und all seine Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung. Die Brutto-Jahresarbeitszeit beträgt bei einem Beschäftigungsgrad von 100% grundsätzlich brutto 2’184 Stunden pro Jahr.
[bookmark: _GoBack]Allfällige Überstunden sowie Überzeit sind, soweit gesetzlich zulässig, durch den vertraglich vereinbarten Monatslohn abgegolten. Der Arbeitnehmer übt eine höhere leitende Tätigkeit im Sinne des Arbeitsgesetzes aus. 

6. Ferien
Der Ferienanspruch bemisst sich bei einem Arbeitspensum von 100% wie folgt:
· 5 Wochen bis zum Kalenderjahr, in dem der Arbeitnehmer das 49. Altersjahr vollendet.
· 6 Wochen ab dem Kalenderjahr, in dem der Arbeitnehmer das 50. Altersjahr vollendet.

7. Entlöhnung
Der Arbeitnehmer erhält einen festen Jahreslohn von brutto CHF 190'000 bei einem Arbeitspensum von 80% (pro rata bei Eintritt/Austritt), ausbezahlt in 12 monatlichen Teilbeträgen. Vom Bruttolohn werden die gesetzlichen und reglementarischen Prämien und Beiträge abgezogen. 

8. Spesen
8.1 Pauschalspesen
Dem Arbeitnehmer erwachsen im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit vermehrt Auslagen für Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbeziehungen. Die Belege für diese Repräsentations- und übrigen Bagatellspesen sind teilweise nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen zu beschaffen. Aus Gründen einer rationellen Abwicklung wird dem Arbeitnehmer daher eine jährliche Pauschalentschädigung in Höhe von CHF 6'000 ausgerichtet. Der ausbezahlte Pauschalspesenbetrag wird im Lohnausweis in der Rubrik „Repräsentation", Ziffer 13.2.1, ausgewiesen.
Mit dieser Pauschalentschädigung sind sämtliche Kleinausgaben im In- und Ausland bis zur Höhe von CHF 50 pro Ereignis abgegolten, wobei jede Ausgabe als einzelnes Ereignis gilt. Verschiedene zeitlich gestaffelte Ausgaben können somit auch dann nicht zusammengezählt werden, wenn sie im Rahmen eines einzigen Geschäftsauftrages (z.B. einer Reise) erfolgen. 

8.2 Spesen allgemein
Als Spesen gelten Auslagen, die der Arbeitnehmer im Interesse der Arbeitgeberin angefallen sind. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet seine Spesen möglichst tief zu halten. Aufwendungen, welche für die Ausführung der Arbeit nicht notwendig sind, werden von der Arbeitgeberin nicht übernommen, sondern sind vom Arbeitnehmer selbst zu tragen.
Mit Ausnahme der Kleinausgaben werden Spesen effektiv nach Spesenereignis und gegen Originalbeleg abgerechnet. 

8.2.1 Bahnreisen, öffentlicher Verkehr
Bei guten Verbindungen sind für Geschäftsreisen öffentliche Verkehrsmittel zu benützen. Der Arbeitnehmer ist für Geschäftsreisen berechtigt, im Zug die 1. Klasse zu benützen. Dem Arbeitnehmer wird ein persönliches Halbtaxabonnement zur Verfügung gestellt. Demzufolge werden Reisespesen mit dem öffentlichen Verkehr nur zum halben Preis vergütet. 

8.2.2 Taxi
Kosten für die Benützung von Taxis werden nur in dringenden Fällen vergütet. 

8.2.3 Dienstfahren mit Privatwagen
Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu benützen. 
Die Kosten für den Gebrauch von privaten Motorfahrzeugen für Geschäftsfahrten werden ausserhalb des Ortsrayon (Radius 30 km) pro gefahrenem Kilometer mit CHF 0.70 entschädigt. Berechnet werden die Kilometer ab ordentlichem Arbeitsort bzw. ab Wohnort, sofern dieser näher liegt und die Fahrt tatsächlich direkt ab dem Wohnort erfolgt ist. 

8.2.4 Verpflegungs- und Übernachtungskosten
Tritt der Arbeitnehmer eine Geschäftsreise an oder ist er aus anderen Gründen gezwungen, sich ausserhalb des ordentlichen Arbeitsortes zu verpflegen oder in einem Hotel zu übernachten, hat er Anspruch auf Vergütung der effektiven Kosten.
Folgende Richtwerte sollten nicht überschritten werden:
- Frühstück (bei Abreise vor 6.30 Uhr bzw. bei vorangehender Übernachtung, 
  sofern das Frühstück nicht in den Hotelkosten inbegriffen ist.)			CHF 15

- Mittagessen 										CHF 35

- Abendessen (bei auswärtiger Übernachtung oder Rückkehr nach 19.30 Uhr)		CHF 40

- Für Übernachtungen sind in der Regel Hotels der Mittelklasse zu wählen. Ausnahmsweise kann, sofern es durch das Geschäftsinteresse bedingt ist, aus Repräsentationsgründen ein Hotel einer höheren Preiskategorie gewählt werden. Entschädigt werden die effektiven Hotelkosten gemäss Originalbeleg. Allfällige Privatauslagen sind von der Hotelrechnung abzuziehen. 

8.2.5 IT/Telefonie
Die gesamte notwendige IT/Telefonie-Lösung wird durch die Arbeitgeberin bezahlt. 

8.2.6 Entschädigung für Arbeitsplatz am Wohnort
Die Tätigkeit am Wohnort des Arbeitnehmers wird mit einem monatlichen Pauschalbetrag von CHF 600 vollumfänglich entschädigt.	Comment by Kalbermatten Christa: Vgl. Kommentar zu Ziff. 3.

8.3 Spesenabrechnung, Visum, Rückerstattung
Die Spesenabrechnungen sind in der Regel nach Beendigung des Spesenereignisses, mindestens vierteljährlich, zu erstellen und zusammen mit den entsprechenden Spesenbelegen dem jeweiligen Präsidenten der KGAST zum Visum vorzulegen.

9. Versicherungen
9. 1 AHV/IV/ALV/EO
Gegen die Risiken Alter, Unfall, Invalidität und Arbeitslosigkeit und für Arbeitsverhinderungen infolge öffentlicher Dienstleistungen (Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst) ist der Arbeitnehmer im Rahmen von AHV/IVG, BVG, UVG, ALV und EO obligatorisch versichert.

9.2 Berufliche Vorsorge
Die obligatorische berufliche Vorsorge erfolgt über die Sammelstiftung Vita der Zürich Versicherungen. Die Arbeitgeberin übernimmt die BVG-Beiträge vollumfänglich. Für die Einzelheiten gelten die Bestimmungen des Reglements der Vorsorgeeinrichtung. 

9.3 Krankheit
Bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung wegen Krankheit richtet sich die Lohnfortzahlung nach der jeweils anwendbaren Krankentaggeldversicherung, wonach der Arbeitnehmer für Krankentaggeldleistungen bis zu 730 Tagen pro Fall versichert ist. Für die Dauer der Wartefrist von 90 Tagen wird der Lohnfortzahlungsanspruch zu 100% des Jahreslohns durch die Arbeitgeberin gewährleistet. Nach Ablauf der Wartefrist ist 80% des Jahreslohns krankentaggeldversichert, unter Vorbehalt allfälliger Leistungskürzungen. Höhe und Voraussetzungen der Versicherungsleistungen sowie Informations- und Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers richten sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Versicherungsbedingungen sowie der Versicherungspolice. Die Prämien der Krankentaggeldversicherung werden von der Arbeitgeberin vollumfänglich übernommen.
Die Arbeitgeberin ist von weiteren Lohnzahlungspflichten gemäss Art. 324a OR befreit. Die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin endet in jedem Fall mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Falls die Versicherung ihre Leistung kürzt, verweigert oder einstellt, z.B. wegen Ausschluss vorbestehender Leiden, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, diese Kürzung, Verweigerung oder Einstellung durch eigene Leistungen auszugleichen. 

9.4 Unfall
Der Arbeitnehmer ist gegen Berufsunfall und Nichtberufsunfall für die obligatorischen Leistungen (UVG) bei den Zurich Versicherungen versichert. Ferner besteht eine Zusatzversicherung (UVGZ) der Zurich Versicherungen. 
Die Unfallversicherung richtet sich nach den Gesetzesbestimmungen, bzw. nach der entsprechenden, jeweils aktuell geltenden Versicherungspolice. Die Beiträge für die Unfallversicherung werden von der Arbeitgeberin vollumfänglich übernommen. 

9.5 Kürzung und Verweigerung des Lohnersatzes
Der Lohnersatz kann durch die Arbeitgeberin gekürzt oder verweigert werden:
· Wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich, grob fahrlässig, bei Ausübung eines Delikts oder zufolge eines Wagnisses herbeigeführt hat;
· Wenn der Arbeitnehmer verweigert, sich in ärztliche Behandlung zu begeben oder den ärztlichen Anordnungen nachzuleben;
· Wenn der Arbeitnehmer gegen Mitwirkungs-, Melde- und Auskunftspflicht verstösst oder die Anordnungen und Weisungen der Kontrollorgane missachtet. 

9.6 Überentschädigungsverbot
Treten an die Stelle des Lohnes Lohnersatzleistungen (Kranken- oder Unfallgelder), darf die Auszahlung bei Arbeitsverhinderung nicht grösser sein, als die Auszahlung bei Arbeitsleistung wäre (Nettolohnprinzip). Dabei werden die bei der Arbeitsleistung und Arbeitsverhinderung unterschiedlichen Abzüge berücksichtigt, besonders die bei Arbeitsverhinderung entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. 

9.7 Vorschusszahlungen 
Die Arbeitgeberin ist berechtigt, allfällig von ihm erbrachte Vorschusszahlungen mit den Taggeldern des Arbeitnehmers zu verrechnen. Der Arbeitnehmer tritt der Arbeitgeberin hiermit seine Taggeldansprüche im entsprechenden Umfang ab.

10. Sorgfaltspflichten 
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine Arbeit mit aller Sorgfalt zu besorgen und die Interessen der Arbeitgeberin nach bestem Wissen und Können zu wahren. Der Arbeitnehmer ist verantwortlich für den Schaden, den er der Arbeitgeberin absichtlich oder grobfahrlässig zufügt.

11. Nebenbeschäftigungen
Wird der Arbeitnehmer für andere Arbeitgeber tätig oder übt er anderweitige Nebenbeschäftigungen aus, hat er die Arbeitgeberin vorgängig zu informieren und ihre Zustimmung einzuholen. Die genannte Zustimmung wird nicht verweigert, wenn die Arbeitsleistung dadurch nicht beeinträchtigt wird und keine berechtigten Interessen der Arbeitgeberin gefährdet werden.  

12. Schlussbestimmungen
Soweit durch diesen Vertrag nichts Abweichendes geregelt wird, finden die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechtes und des schweizerischen Arbeitsgesetzes sowie der entsprechenden Verordnungen Anwendung. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so wird die Geltung des übrigen Vertragsinhalts hierdurch nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch die gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, welche den wirtschaftlichen oder vertraglichen Zwecken am nächsten kommt.
Betreffend Krankheit und Unfall gelten die jeweils aktuell gültigen Versicherungsbedingungen.  


Ort und Datum: ____________________		Ort und Datum: ______________________

Der Arbeitnehmer: 					Die Arbeitgeberin:


____________________________________		______________________________________
Roland Kriemler	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST)          
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